
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht
die Frage zur Mehrarbeitsvergütung für
teilzeitbeschäftigte Beamtinnen dem Eu-
ropäischen Gerichtshof vorgelegt hatte,
hat der EuGH am 6.12.2007 eine hierfür
bahnbrechende positive Entscheidung
gefällt, welche jetzt durch ein Bundes-
verwaltungsgerichtsurteil (BVerwG 2 C
128.07 VG 7 A 192 01 vom 13.3.2008)
bestätigt wurde:
Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen dür-
fen nicht dadurch benachteiligt wer-
den, dass sie (wie die Vollzeitbeschäf-
tigten) erst ab der 4. Mehrarbeitsstun-
de eine Vergütung für ihre Mehrarbeit
erhalten. 
Das bedeutet:
Sie können bei Mehrarbeit, die über die
vereinbarte Teilzeitbeschäftigung hinaus
geht, für jede geleistete Mehrarbeitsstun-
de (bis zum Erreichen der vollen Ar-
beitszeit) eine anteilige Besoldung bean-
tragen, – und nicht nur die (niedrigere)
Mehrarbeitsvergütung – falls ein zeitna-
her Freizeitausgleich nicht erfolgt ist.
Und dies gilt schon ab der ersten ge-
leisteten Mehrarbeitsstunde!
Zur Definition: Mehrarbeit umfasst die
Unterrichtsstunden, die über das wö-
chentliche Deputat hinaus auf Anord-
nung der Schulleitung geleistet werden.
Die Anordnung kann durch die persönli-
che oder schriftliche Anordnung erfolgt
sein oder durch den Aushang des Vertre-
tungsplanes. 
Die Höhe der Unterrichtsverpflichtung
ist für BeamtInnen  im Gesetz festgelegt.
Nur innerhalb einer Woche können aus-
gefallene Stunden gegen Mehrarbeits-
stunden verrechnet werden.

Die Vergütung der Mehrarbeit ist über
ein 2-seitiges Formblatt ("Beleg 68") auf
dem Dienstweg rückwirkend für das lau-
fende Schuljahr zu beantragen. Das
Formblatt liegt in jedem Sekretariat vor.

Die anteilige Besoldung wird formlos in
einem Zusatzschreiben beantragt. Auch
für schon erstattete Mehrarbeitsvergü-
tung kann die anteilige Besoldung rück-
wirkend eingefordert werden.

Das hierzu passende Musterschreiben
(siehe Rückseite) gibt es auch auf der
Homepage des Personalrats Schulen. 

Prinzipiell ist dieses Urteil ein wichtiger
Erfolg für teilzeitbeschäftigte BeamtIn-
nen, weil das von ihnen bestimmte Maß
an Arbeitszeit besser eingehalten wird
und sie nicht mehr zu 3 Std. unbezahlter
Mehrarbeit verpflichtet werden können.

pr-info 17.5.2008

Lehrkräfte

Weitere Infos und Links auf unserer Homepage:"www.pr-schulen-bremen.de" unter Aktuelles

Erfolg für Teilzeit-BeamtInnen beim Bundesverwaltungsgericht

Mehrarbeit muss bezahlt werden!
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